
Satzung des gemeinnützigen eingetragenen Vereins 

Förder- und Freundeskreises 

der staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim i.d. Rhön e.V 

1. Der Verein führt den Namen

1. 

Name und Sitz 

"Förder- und Freundeskreis der staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bi­

schofsheim i.d. Rhön"

2. Er soll im Vereinsregister eingetragen werden und führt den Zusatz "eingetragener Ver­

ein" in der abgekürzten Form "e.V.".

3. Der Verein hat seinen Sitz in Bischofsheim i. d. Rhön

II. 

Zweck des Vereins - Vereinstätigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, sowie die Mittelbeschaffung

für andere steuerbegünstigte Körperschaften zur Förderung von Kunst und Kultur.

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

Förderung der beruflichen Aus- und Fortbildung an der Berufsfachschule für 

Holzbildhauer in Bischofsheim i. d. Rhön, ideell und materiell. 

Ermöglichung und Unterstützung des Austauschs der Schule mit Künstler*in­

nen aller Disziplinen in der Region und darüber hinaus. 

Ermöglichung der Teilhabe an Kunst und Kultur für alle Bevölkerungsschichten. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe­

cke.

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

111. 

Eintritt der Mitglieder 

1. Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person werden. Auch

minderjährige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, können mit
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XVIII. 

Sitzungen der erweiterten Vorstandschaft 

1. Die Sitzungen der erweiterten Vorstandschaft werden vom 1. oder 2. Vorsitzenden je
nach Erfordernis schriftlich oder mündlich einberufen. Der Einhaltung einer Ladungs­
frist bedarf es nicht, die Mitteilung der Tagesordnung an die Mitglieder ist nicht erfor­
derlich.

2. Beschlussfähigkeit ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglie­
der gegeben.

3. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag der Mehrheit der anwesenden Vor­
standsmitglieder wird geheim und schriftlich abgestimmt.

4. Über die Sitzungen der erweiterten Vorstandschaft ist eine Niederschrift aufzunehmen
und vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

XIX. 

Auflösung des Vereins 

1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung (vgl. XVl.5. ) aufgelöst
werden.

2. Die Liquidation erfolgt durch den gesetzlichen Vorstand (IX.).
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe­

cke fällt das Vereinsvermögen an den Landkreis Rhön-Grabfeld, der es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich der zeitgenössischen Künste zu
verwenden hat.

Diese Satzung ist errichtet am 10.10.2021 




